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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 14.09.2022 N
Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe 
(Entscheidung) 05.10.2022 Ö

Sachverhalt
Die Eigentümer des Flurstückes 21/3 in der Gemarkung Polchow, Flur 2 haben am 
24.6.2022 einen schriftlichen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zum 
Zwecke des Dauerwohnens/Zweitwohnens an die Gemeinde Glowe gestellt. Die 
Einbeziehung weiterer Grundstücke in diesem Bereich des Ortsteils Polchow 
wurde angeregt. Die Kostenübernahme wurde erklärt.

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB haben sich Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Glowe ist der Bereich unbeplant, weil das ehemals von der 
Gemeinde vorgesehene Sondergebiet „Hafen“ von der Genehmigungsbehörde 
versagt wurde. Eine Ergänzung des Flächennutzungsplanes wurde bis heute von 
der Gemeinde nicht vorgenommen.
Somit muss bei zustimmender Entscheidung der Gemeinde auch der 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren ergänzt werden.

Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen sobald und 
soweit dies für eine städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf 
die Aufstellung von Bauleitplänen besteht kein Anspruch.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau und Verkehr der 
Gemeinde Glowe hat in seiner Sitzung am 10.8.2022 empfohlen, dass eine 
erforderliche Beschlussvorlage als Ergänzung zum Flächennutzungsplan durch 
die Amtsverwaltung vorbereitet werden soll. Erst wenn die Ergänzung 
beschlossen ist wird das weitere Vorgehen beraten. Der Antrag auf Aufstellung 
zum B-Plan wird zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt.  

Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe beschließt, den Antrag auf 
Aufstellung eines Bebauungsplanes in Polchow, östlich des Hafens zum 
jetzigen Zeitpunkt abzulehnen, da erst der Flächennutzungsplan ergänzt 
werden muss.



2. Das Amt Nord-Rügen wird beauftragt, einen Aufstellungsbeschluss für die 
Ergänzung des Flächennutzungsplanes für die bei der Genehmigung 
versagten Bereiche vorzubereiten. 

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: Nein: X

Kosten:                                                                                                  € Folgekosten: €
Sachkonto:
Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                        Ja:  Nein:

Anlage/n
1 Antrag anonymisiert nach der DSchGVO

2 Luftbild





 

gelb: Flurstück Antragsteller 
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